
• mitgeführte Gegenstände,
• mitgeführte Waffen,
• das evtl, zu erwartende Verhalten des Flüchtigen beim An

treffen, wie gewalttätig usw.;
— Hinweis, welche Dienststelle der DVP entsprechende Angaben 

über den Aufenthalt bzw. vermutlichen Aufenthalt des Gesuch
ten oder zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts entgegen
nimmt.

Der Steckbrief kann in Form von Handzetteln an die Bevölkerung 
verteilt werden, als öffentlicher Aushang oder als Pressenotiz 
hauptsächlich in den Bezirkszeitungen erscheinen.

In Ausnahmefällen besteht auch die Möglichkeit, über Rundfunk 
oder Fernsehen den Steckbrief bekanntzugeben. Das wird dann 
notwendig sein, wenn der Flüchtige sich vermutlich durch mehrere 
Bezirke bewegt und aufgrund der begangenen Straftat ein beson
deres gesellschaftliches Interesse vorliegt.

8.6. Die kriminalistische Beobachtung 
von Rechtsverletzern

Es kann nicht Aufgabe dieser Darlegungen sein, die kriminalisti
sche Beobachtung als eine Untersuchungshandlung umfassend zu 
erläutern. Ziel ist, auf einige Fragen der Beobachtung von Perso
nen und Örtlichkeiten einzugehen, die im Rahmen der Durchfüh
rung von Festnahmen und Verhaftungen von Bedeutung sind.

Die Aufdeckung und Aufklärung jeder Straftat erfordert, ziel
gerichtet die vielfältigen Mittel und Methoden der Kriminalistik im 
täglichen Prozeß der Bekämpfung und Zurückdrängung der Kri
minalität anzuwenden. Eine dieser Methoden ist die kriminalisti
sche Beobachtung.

R a t i n o w  bezeichnete die Beobachtung als die planmäßige, ziel
gerichtete Wahrnehmung des Untersuchungsführers bei allen Un
tersuchungshandlungen. „Der Untersuchungsführer organisiert 
die eigenen Wahrnehmungen, um das Notwendige herauszustellen, 
das Wesentliche zu begreifen und alles zu berücksichtigen, was für 
die Lösung der vor ihm stehenden Aufgabe Bedeutung haben 
kann.“75

Als kriminalistische Untersuchungshandlung hat die Beobach
tung u. a. das Ziel:
— bekannte oder unbekannte Rechtsverletzer bei der Durchfüh

rung einer Straftat auf frischer Tat zu ergreifen;
— flüchtige Rechtsverletzer festzunehmen, wenn diese Verbindun

gen zu bestimmten Personen aufnehmen oder bestimmte Orte 
aufsuchen;
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